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DSTG kritisiert
Bearbeitungsweise und -zeiten

der Beihilfestelle
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Die DSTG Berlin kritisiert in mehreren Punkten die Arbeit der Beihilfestelle im Landesverwaltungsamt Berlin.

Kolleginnen und Kollegen der Berliner Finanzverwaltung beschweren sich fortgesetzt über die Bearbeitungsweise

hi nsicht l i ch  der n ich t v erschre i bun gspf l ich t ig en M ed i kam e nte  und  bek lage n d ie  a ndau ern den lang en

Bearbeitungszeiten. Seit Monaten hat sich insbesondere an den unzumutbar langen Bearbeitungszeiten der

Beihilfeanträge nichts geändert. Die Homepage der Beihilfestelle veröffentlicht die aktuellen Bearbeitungszeiten,

die nach wie vor bei etwa sechs Wochen liegen. Trotz vorübergehender Personalverstärkung ist auf Dauer

keine spürbare Verbesserung eingetreten. Der Antragsstau besteht fort. Wir fordern e indringlich Abhilfe.

Betroffene werden dadurch gezwungen, ihre Krankheitskosten

- einschließlich der nicht verschreibungspflichtigen Medikamen-

te - vorzufinanzieren. Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. Die

Personalvertreter der DSTG im Hauptpersonalrat (HPR) haben eine

personelle Verstärkung der Beihilfestelle gefordert. Der Haupt-

personalrat krtisierte wiederholt in den letzten Jahren die lan-

gen Bearbeitungszeiten der Berl iner Beihi l festel le, zu letzt

im  gemeinsamen  Gespräch mit  Innensenator D r. Kört ing.

Die Bearbeitungszeiten (vom Eingang des Antrages bis zur Veranlas-

sung der Überweisung) müssen auf Dauer deutlich verkürzt werden,

um den Bedürfnissen der Beamtinnen und Beamten gerecht zu wer-

den. 20 Arbeitstage, die in der Zielvereinbarung festgeschrieben sind,

können dabei allenfalls eine absolute Obergrenze darstellen.

Die Kritik an den langen Bearbeitungszeiten gifelte im ge-

meinsamen Gespräch des HPR mit Innensenator Dr. Körting

darin, dass die Überweisung der Beihilfe in den letzten Monten in

der Regel erst nach zehn Wochen nach Antragstellung erfolgte.

Ob die von Dr. Körting zugesagte Abhilfe nunmehr greift,

w e rd en  w i r  g en a u es te n s  b eo ba ch te n  u n d  n o t f a l l s

vo n  n eu em  be im  H a u p tpe r s o n a l ra t  v o r s t e l l i g  w e rden .

Eben fa l l s  ke in  Verständn is  ha t d ie  DSTG Ber l in  fü r  d ie

Bearbeitungsweise der Beihilfestelle bei nicht verschreibungs-

pflichtigen Medikamenten. Die 28. Kammer des Verwaltungs-

gerichts Berlin hat am 11. September 2007 acht Klagen von

Berliner Landesbeamten entsprochen, mit denen diese höhere

Zuzahlungen ihres Dienstherrn zu ihren Krankheitskosten (Bei-

hilfe) begehrt hatten. Nach Auffassung des Gerichts muss der
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DSTG kritisiert
Bearbeitungsweise und und Bearbeitungszeiten

der Beihilfestelle

Dienstherr sich an den Kosten seiner Be-

amten für nicht verschreibungspflichtige

Medikamente betei l igen  (Steuer- und

Grollblatt Nr. 9/2007, Seite 55). Der Aus-

schluss nicht verschreibungspflichtiger

Medikamente von der Beihilfefähigkeit

verstoße außerdem gegen Art. 3 Abs. 1

Grundgesetz. Ein sachlich rechtfertigen-

der Grund dafür, bei verschreibungs-

p f l i c h t i gen  Med ikam en ten  Be ih i l fe -

f ä h i g k e i t  v o r z u s eh en ,  b e i  n i c h t

verschreibungspfl ichtigen Medikamen-

ten dagegen nicht, sei nicht ersichtlich.

Die durch Presserklärung öffentl ich be-

kann ten  U rtei le der 28 . Kammer des

Verwaltungsgerichts Berlin (VG Berlin)

werden von der Beihilfestelle vollkom-

men ignoriert. Der Bitte nach  einem

Aussetzen der betreffenden Bescheide

bis zur Vorlage der schriftl ichen Urteils-

begründung lehnte die Beihilfestelle ab.

Die betroffenen Kolleginnen und Kolle-

gen  w e rden  dam i t  ge zw u ngen ,  i n s

Rechtsbehelfsverfahren zu gehen. Dies

bindet unnötige Kapazitäten der Berli-

ner Beihilfestelle, die so für eine zeit-

nahe Antragsbearbeitung fehlen. Nach

Auskunft der 28. Kammer des VG Berlin ist

mit einer Veröffentlichung der acht Be-

schlüsse Ende Dezember 2007 zu rechnen.

Die DSTG empfiehlt allen Kolleginnen und

Kollegen, bereits bei Antragstellung un-

bed i n gt  den  zu sä t z l i c h en  Vord ruck

„Verordnungsausnahmefall - Ärztliche Be-

scheinigung über das Vorliegen eines Aus-

nahmefalles für die Verordnung von nicht

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln“

ausgefüllt und vom verordnenden Arzt un-

terschrieben einzureichen. Dabei muss

beachtet werden, dass Medikamente im

Gegensatz zu weiterhin nicht beihilfe-

fähigen Nahrungsergänzungsmitteln eine

Pharmazentralnummer (PZN) besitzen.

Sofern bereits bei früheren Anträgen die

Beihilfestelle die nicht verschreibungs-

pflichtigen Medikamente nicht berück-

s ich t igt  ha t, so l l te  e in  unverzügl ich

neuer Antrag mit dem Vordruck „Ver-

ordnungsausnahmefall“ gestellt werden.

H in s i c h t l i c h  de r Kos ten dä mp fun gs -

pauschale im Beihilferecht des Landes

No rdrhei n -West fa l en  ha t d as  Obe r-

verwa ltungsgericht Münster (OVG) in

mehreren Urteilen entschieden, dass der

Abzug der Kostendämpfungspauschale

in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr

2003 verfassungswidrig ist. Die Berli-

ner  B e ih i l fes t e l le  beh ä l t  jedoch  d ie

Kostendämpfungspauschale weiterhin

ein, entsprechende Bescheide ergehen

hinsichtlich der Festsetzung und des Ab-

zugs der Kostendämpfungspauscha le

gem. § 44 Absatz 4 bis 9 LBG vorläufig.

Die DSTG Berlin gewährt ihren Mitgliedern

Rechtsschutz. Anträge für Beratung und

Verfahrensschu tz erha lten DSTG-Mit-

glieder beim Bezirksgruppenvorstand oder

über die DSTG-Landesgeschäftsstel le.

Krankheitsbedingte Kündigung
ohne betriebliches Eingliederungsmanagement

Führt der Arbeitgeber kein betriebliches Eingliederungsmanagement im Sinne von § 84 Sozialgesetzbuch IX

(SGB IX) durch, kann dies nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 12.07.2007, Az.: 2 AZR 716/06, bei

einer personenbedingten Kündigung wegen Krankheit Folgen für die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen der

Prüfung der betrieblichen Auswirkungen von erheblichen Fehlzeiten haben. Der Arbeitgeber kann sich dann nicht

pauschal darauf berufen, ihm seien keine alternativen, der Erkrankung angemessenen Einsatzmöglichkeiten bekannt.

Kündigt der Arbeitgeber einem Arbeitneh-

mer aus krankheitsbedingten Gründen,

ohne zuvor das betriebliche Eingliederungs-

management durchgeführt zu haben, so

führt dies nicht ohne Weiteres zur Unwirk-

samkeit der Kündigung. Die Durchführung

eines betrieblichen Eingliederungsmanage-

ments nach § 84 Abs. 2 SGB IX ist keine

formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für

eine personenbedingte Kündigung aus

krankheitsbedingten Gründen. Die ge-

setzliche Regelung ist aber auch nicht

nur ein bloßer Programmsatz, sondern Aus-

prägung des das Kündigungsrecht beherr-

schenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

www.dstg-berlin.de
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Mit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) haben die örtlichen Personalvertretungen  (öPR)

eine neue Aufgabe erhalten. Sie haben festzustellen, ob die Dienststellenleitung die Beschäftigten vor Diskriminierung

ausreichend schützt und ob die Dienststelle ihren Präventionspflichten nachkommt. Dienststellenleiter haben die

Dienstkräfte - einzelne wie auch Gruppen -  nach Recht und Billigkeit zu behandeln. Zu den Aufgaben des örtlichen

Personalrats  nach § 71 Personalvertretungsgesetz Berlin (PersVG Berlin) gehört u. a. auch die Kontrolle, ob in der

Dienststelle die geltenden Gesetze, Tarifverträge und sonstigen zu beachtenden Vorschriften eingehalten werden.

§ 72 Abs. 1 PersVG Berlin bezieht die Kontrollfunktion des öPR auf die zugunsten der Beschäftigten geltenden Vorschriften.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Personalrat kontrolliert Diskriminierungsverbot

Da es kein eigenständiges Beteiligungsrecht

„Diskriminierungsbekämpfung“ o. ä. gibt,

wird regelmäßig nur ein Informationsrecht

des Personalrats bestehen, es sei denn,

dass es konkret um eine Dienstanweisung

durch die Dienststellenleitung oder um Ver-

handlungen über eine Dienstvereinbarung

geht. In einem solchen Fall handelt es sich

grundsätzlich um Regelungen zur Ordnung

in der Dienststelle und zum Verhalten der

Beschäftigten, so dass der entsprechende

Mitbestimmungstatbestand erfüült ist.

Um Diskriminierungen in der Dienststelle zu

vermeiden oder auf bekannt gewordene Dis-

kriminierungen angemessen und kompetent

reagieren zu können, muss der öPR einerseits

möglichst umfassend über die Zustände in

der Dienststelle informiert sein, anderseits

ist er auf vertrauliche Hinweise und einschlä-

gige Beschwerden von Kolleginnen und Kol-

legen in der Dienststelle angewiesen.

Die Mitglieder des örtlichen Personalrats kön-

nen dieses Thema aber auch offensiv gegen-

über der Dienststelle angehen und sich von

dieser über alle evtl. Missstände sowie über

aktuelle Probleme oder Vorhaben, z.B. im

Rahmen eines Monatsgesprächs, unterrich-

ten lassen. Beabsichtigte Maßnahmen sind

gegenüber dem öPR von der Dienststellen-

leitung eingehend darzustellen und zu be-

gründen. Treten in der Dienststelle oder in

bestimmten Dienststellenteilen gehäuft Dis-

kriminierungen auf, so kann sich eine Arbeits-

gruppe  - möglichst gemeinsam mit der

Dienststellenleitung - dieser Thematik widmen.

Im dienstlichen Alltag ist eine Diskriminie-

rung zu vermuten, wenn einzelne Beschäf-

tigte oder Beschäftigtengruppen wegen

· ihrer Rasse,

· der ethnischen Herkunft,

· der Religion,

· einer Behinderung,

· ihres Geschlechts oder

· Alters sowie

· wegen sexueller Orientierung

eine unzulässige Benachteil igung zu be-

fürchten haben.

Alle Vereinbarungen, die gegen Bestimmun-

gen des AGG verstoßen, sind unwirksam.

Die Amtsleitung trägt die Verantwortung

für die Unterweisung und Beachtung der

Vorschriften des Al lgemeines Gleich-

behandlungsgesetzes. Bei Nichtbeachten

oder Unterlassen geeigneter Maßnahmen zur

Beseitigung von Ungleichbehandlungen

macht sie sich gegebenenfalls schaden-

ersatzpflichtig. Die Verwaltungsakademie

Berlin (VAk Berlin) als zentrale Aus- und

Fortbildungsstätte der öffentlichen Verwal-

tung des Landes Berlin bietet Führungs-

kräften und Personalvertretern entspre-

chende mehrtäg ige Schu lungen  an .

Die Amtsleitung hat sicherzustellen, dass

in der Dienststelle  keine Benachteiligun-

gen und Belästigungen stattfinden.  Das

AGG ist bekanntmachungs- und aushang-

pflichtig. Es müssen zudem innerbetriebli-

che Kommunikationswege für die Meldung

von Benachteiligungen geschaffen werden.

Das AGG gilt für alle Betriebe und Behörden.

Wird einem Beamten auf Lebenszeit ein Führungsamt übertragen, so darf dieses nicht für eine Dauer von zehn

Jahren lediglich auf Zeit übertragen werden. Eine entsprechende gesetzliche Regelung ist verfassungswidrig.

Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in drei Fällen (Az: BVerwG 2 C 21.06, 2 C 26.06 und 2 C 29.07

– Beschluss vom 27. September 2007) entschieden. Eine Klägerin und ein Kläger leiten Schulen, ein weiterer

Kläger ist Abteilungsdirektor einer Landesanstalt.

Langfristige Berufung in das Beamtenverhältnis
auf Zeit ist verfassungswidrig

Nach einer Bestimmung des nordrhein-west-

fälischen Beamtenrechts werden Führungs-

ämter zunächst im Beamtenverhältnis auf

Zeit vergeben; während dieser Zeit ruht das

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Erst nach

zwei Amtszeiten von zusammen zehn Jahren

darf dem Inhaber des Führungsamtes dieses

Amt auf Lebenszeit übertragen werden.

Diese landesgesetzliche Bestimmung verstößt

gegen den hergebrachten Grundsatz, wonach

Ämter auf Lebenszeit zu übertragen sind.

Dieser Grundsatz hat Verfassungsrang (Art.

33 Abs. 5 GG). Ihm kommt maßgebende Be-

deutung für die Erfüllung der dem Berufsbe-

amtentum vom Grundgesetz zugewiesenen

Aufgabe zu, eine stabile, an Recht und Ge-

setz orientierte Verwaltung im politischen

Kräftespiel sicherzustellen. Durch die Über-

tragung des Amts auf Lebenszeit soll der Be-

amte vor sachwidriger Beeinflussung und das

Beamtentum insgesamt gegen Ämterpatro-

nage geschützt werden.

Beamte dürfen nach ihrer Berufung in ein

Führungsamt nicht zehn Jahre lang der Mög-

lichkeit unsachlicher oder politischer Pressi-

onen und einem Druck zu Willfährigkeit und

Anpassung ausgesetzt werden, indem man

sie im Ungewissen darüber lässt, ob sie das

Amt auf Dauer behalten werden oder wieder

in ihr altes, meist niedriger besoldetes zu-

rückkehren müssen. Die Gründe, die den

Landesgesetzgeber zur Schaffung dieser

gegen das Lebenszeitprinzip verstoßenden

Regelung veranlasst haben, hält das Bundes-

verwaltungsgericht nicht für tragfähig. Es hat

daher die Verfahren ausgesetzt und die Fra-

ge der Gültigkeit der Regelung dem Bundes-

verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt.
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Verwaltung darf E-Mail-Adressen
mit Namen der Beschäftigten bekanntgeben

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschied am 10. September 2007 - 2 A 10413/07.OVG, dass im Interesse

einer transparenten, bürgernahen öffentlichen Verwaltung der Dienstherr sich für einen „personalisierten“

Behördenauftritt im Internet entscheiden darf. Deshalb kann er Namen, Funktion und dienstliche Erreichbarkeit

jedenfalls solcher Beamter, die mit Außenkontakten betraut sind, auch ohne deren Einverständnis bekannt

geben. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einer Übermittlung Sicherheitsbedenken entgegenstehen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im ersten Halbjahr 2007 rund 200.000 Anträge auf Elterngeld

bewilligt. Nachdem im ersten Quartal rund 60.000 Anträge genehmigt wurden, stieg die Zahl der Bewilligungen im

zweiten Quartal auf 140.000. Bundesweit wurde von Januar bis Juni 2007 rund 17.000 Vätern Elterngeld bewilligt;

dies entspricht einem Anteil von 8,5 %.

Den höchsten Väteranteil gab es in Berlin

(11,1 %), gefolgt von Brandenburg (10,0 %),

Bayern und Hamburg (jeweils 9,7 %). Weni-

ger attraktiv scheint das Elterngeld für Väter

im Saarland zu sein. Dort legten nur 4,1 %

der Väter eine „Babyzeit“ ein, in Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen-Anhalt betrug der

Väteranteil 6,4 % beziehungsweise 6,8 %.

Das Elterngeld beträgt 67 % des letzten

N et to geh a l t s ,  w enn  d i e A rbe i t sz e i t

vollständig oder teilweise reduziert wird,

m indestens 300  Eu ro  und höchstens

1.800 Euro monatl ich. Nicht Erwerbs-

tätige erhalten den Mindestbetrag von

300  Euro . Je nach  Fam i l iens i tua t ion

e r h ö h t  s i c h  d e r  B e t r a g  u m  e i n e n

Geschwisterbonus und/oder einen Mehr-

l i n g s zu s ch l a g .  D e n  M i n des tbe t r a g

des Elterngeldes erhielten bundesweit

108.000 (54 %) der Mütter und Väter,

deren Anträge im ersten Halbjahr 2007

bewilligt wurden. In jedem dritten dieser

Fälle (37.000; 34 %) erhöhte sich der

Mindestbetrag um einen Geschwister-

bonus und/oder einen Mehrlingszuschlag.

Auch beim Bezug des Mindestbetrags zeig-

ten sich im ersten Halbjahr 2007 große

reg iona le  Un tersch iede:  In  Sachsen

(44,6 %), Brandenburg (46,4 %) und Bay-

ern (46,9 %) erhielten weniger als die Hälf-

te, in Bremen mehr als drei Viertel (77 %)

der Mütter oder Väter den Mindestbetrag.

Ein positives Fazit zur Einführung des

Elterngeldes zieht das Bundesfamilien-

ministerium. Fast jede Familie in Deutsch-

land hat in den ersten Monaten dieses Jah-

res Elterngeld beantragt. Die Erwartungen

zum Elterngeld sind voll erfüllt worden.

Elterngeld
Entwicklung im ersten Halbjahr 2007

Stellenabbau
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Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 19.September 2007 (Az: 2 BvF 3/02) entschieden, dass die

antragslose Teilzeitbeschäftigung (Einstellungsteilzeit) von Beamten, ohne die Möglichkeit zur Wahl der vollen

Beschäftigung, gegen die gem. Artikel 33 Abs. 5 GG zu beachtenden Grundsätze der Hauptberuflichkeit und der

amtsangemessenen Alimentation verstößt.

Einstellungsteilzeit von Beamten
ist verfassungswidrig

Gegenstand des Normenkontrollantrags ist

§ 80 c Niedersächsisches Beamtengesetz

(NBG). Nach dieser Vorschrift können Be-

werber für die Laufbahn des gehobenen und

höheren Dienstes in ein Teilzeit-Beamten-

verhältnis von dreiviertel der regelmäßigen

Arbeitszeit eingestellt werden. Die Ein-

stellungsteilzeit war im Jahr 1997 aus

arbeitsmarktpolitischen Gründen einge-

f üh r t  w o rden , u m a u f  d ie s e We is e

möglichst vielen Bewerbern, insbesondere

Lehramtsbewerbern, eine Einstellung in

den öffentlichen Dienst zu ermöglichen.

Das Bundesverfassungsgericht hat seine

Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begründet:

1. Nach der Auffassung des Bundesver-

fassungsgerichts sieht das Grundge-

setz im Berufsbeamtentum eine In-

stitution, die, gegründet auf Sachwis-

sen , fach l iche Leistung und loyale

Pflichterfüllung, eine stabile Verwal-

tung sichern und damit einen aus-

gleichenden Faktor gegenüber den

das Staatswesen gestaltenden poli-

tischen Kräften bilden soll. Das Be-

rufs-beamtentum stel lt ein Instru-

ment zur Sicherung von Rechtsstaat

und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

dar. Prägende Strukturmerkmale des

Berufsbeamtentums sind die haupt-

berufliche Beschäftigung auf Lebens-

zeit und das hiermit korrespondieren-

de Alimentationsprinzip. Mit Eintritt in

das Beamtenverhältnis wird der Beam-

te verpflichtet, sich voll für den Dienst-

herrn einzusetzen und diesem seine gan-

ze Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.

Mit diesem grundlegenden Struktur-

prin zip des hergebrachten Berufs-

beamtentums ist eine unfreiwil l ige

Teilzeitbeschäftigung von Beamten,

m i t  g le i c hze i t i g er  E rh ö h un g  des

Neben tä t igke i tsumfangs,  n ich t in

Einklang zu bringen. Der Dienstherr

bietet dem Teilzeitbeamten nicht das

Maß an beruflicher Auslastung und,

damit einhergehend, an Einkünften,

das er einem Vollzeitbeamten gewäh-

ren und schulden würde. Im Falle der

antragslosen Einstellungsteilzeit wird

der betroffene Beamte schon zum Zwe-

cke de r g ew ün sch ten  E in na hm e-

erzielung – und damit, um ein dem Amt

wenigstens annähernd angemessenes

Einkommensn iveau  zu erreichen  -

typischerweise auf die Ausübung von

Nebentätigkeiten ausweichen müssen.

In dieser Konstellation, die die Gefahr

begründet,  dass  der Beamte zum

„Diener zweier Herren“ w ird, s ind

Interessenskonflikte angelegt, die Ein-

satzbereitschaft, Loyalität und Parteilich-

keit des Beamten gefährden können.

2. Eine andere Bewertung ergibt sich

auch nicht daraus, dass Artikel 33

Absatz 5 Grundgesetz im Jahr 2006

neu gefasst und der Vorschrift die so-

genannte „Fortentwicklungsklausel“

angefügt wurde. Fortzuentwickeln ist,

nach der eindeutigen Gesetzesfassung,

a l le in  das  Rech t des ö f fen t l i chen

Dienstes, nicht aber der hierfür gel-

tende Maßstab, die hergebrachten

Grundsätze des Berufsbeamtentums.

Das Bundesverfassungsgericht kam zudem

zu der Auffassung, dass eine verfassungs-

konforme Auslegung des § 80 c NBG nicht

möglich ist. Die Systematik des Gesamt-

regelungssystems der Teilzeitbeschäftigung

lässt die Annahme eines ungeschriebenen

Tatbestandsmerkmals, der Wahlmöglichkeit

zwischen Teilzeitbeschäftigung und einer

Vollzeitstelle, nicht zu. Bei Annahme ei-

nes Freiwilligkeitserfordernisses ist kein

Anwendungsfall der Regelung denkbar,

der nicht bereits auf die bestehende Vor-

schriften gestützt werden könnte. Der

Norm käme damit ein eigenständiger

Sinngehalt nicht mehr zu. In diesem

Punkt widersprach das Bundesverfas-

sungsgericht der Entscheidung des Bun-

desverwaltungsgerichts, das § 80 c NBG

verfassungskonfo rm auslegen wol lte.

Das Bundesverfassungsgericht hat damit

die Auffassung des dbb und seiner Fach-

gewerkschaften, dass die Einstellungsteil-

zeit den hergebrachten Grundsätze des

Beamtentums widerspricht, voll bestätigt.

Krankheitsbedingte Kündigung
eines älteren Arbeitsnehmers

Kündigt ein Arbeitgeber einem älteren Arbeitnehmer wegen – im Vergleich zu jüngeren Kollegen – erhöhten

krankheitsbedingten Fehlzeiten, so liegt hierin nicht zwingend eine unzulässige Altersdiskriminierung im Sinne

der §§ 1 und 3 Absatz 2 AGG. Eine Altersdiskriminierung scheidet insbesondere dann aus, wenn der ältere

Arbeitnehmer deutlich häufiger gefehlt hat als der Durchschnitt vergleichbarer Arbeitnehmer in seiner Altersgruppe.

Im Streitfall liegt auch keine nach dem AGG

unzulässige Alterdiskriminierung vor. Ob-

gleich ältere Arbeitnehmer statistisch ge-

nerell eine höhere Krankheitsanfälligkeit auf

weisenals ihre jüngeren Kollegen, kann eine

allein auf die Anzahl der Fehltage gestütz-

te Kündigung diskriminierend sein. Das

kommt allerdings nur in Betracht, wenn

einem älteren Arbeitnehmer wegen Fehl-

zeiten gekündigt wird, die über den durch-

schnittlichen Fehlzeiten jüngerer Kollegen

liegen, sich aber noch im Rahmen der

durchschnittlichen Fehlzeiten vergleichba-

rer Arbeitnehmer seiner Altersgruppe be-

wegen. Diese Voraussetzung ist hier nicht

erfüllt. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten

des Klägers sind nicht nur höher als die Fehl-

zeiten seiner jüngeren Kollegen, sondern

überschreiten auch die in seiner Altersgruppe

durchschnittlichen Fehlzeiten erheblich.

Die gegen die Kündigung gerichtete Klage

hatte sowohl vor dem Arbeitsgericht (ArbG)

als auch vor dem Landesarbeitsgericht (LAG)

Baden-Württemberg Urteil vom 18.6.2007,

4 Sa 14/079, keinen Erfolg (Volltext  unter

w w w . l a g - b a d e n - w u r t t e m b e r g . d e ) .

www.lag-baden-wurttemberg.de).
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- fachkundig,  kompetent,  anerkannt

Der dbb beamtenbund und tarifunion stellte am 11.Oktober 2007 in Berlin ein Umfrageergebnis über das Ansehen

des öffentlichen Dienstes vor. Ziel war es, dem vermeintlich schlechten Image des öffentlichen Dienstes in Deutschland

Fakten entgegenzustellen.

Mehrheit der Bevölkerung
für stärkeren öffentlichen Dienst

Nach dem Ergebnis sind im Gegensatz zum

schlechten Gesamtimage des öffentlichen

Dienstes die persönlichen Erfahrungen der

Menschen mit der Verwaltung weit über-

wiegend positiv. Mit dem Begriff „Beamter“

aber verbinden 61 % der Befragten nega-

tive, 50 % neutrale und nur 6 % positive

Assoziationen. Dabei existiere das Nega-

tivklischee „Beamter“ völlig losgelöst vom

tatsächlichen Ansehen von Feuerwehrmän-

nern, Polizisten, Lehrern, Krankenschwes-

tern oder Müllmännern. Sowohl der Anteil

der im öffentlichen Dienst Beschäftigten

an der Gesamterwerbsbevölkerung als

auch der Beamtenanteil im öffentlichen

D ienst  wü rden  deut l i ch  überschätzt .

Eine Meh rheit  der Bü rger von 66 %

wünscht sich einen starken Staat. Weite-

re Privatisierungen staatlicher Dienstleis-

tungen - etwa bei Haftanstalten, Schulen

oder Krankenhäusern - wurden von den

Bürgern mehrheitlich abgelehnt, im Be-

reich der Polizei beispielsweise von 97 %.

Für die Untersuchung befragte die forsa

Gesel lschaft für Sozial forschung und

sta t is t ische Ana lysen  zw ischen  dem

23.05. und dem 12.06.2007 insgesamt

2 .008  Bü rger i nnen  u nd Bü rge r u nd

1.045 Beschäftigte im öffentlichen Dienst,

davon 497 Beamte und 548 Arbeitnehmer. Der

dbb hat die Ergebnisse der Umfrage auf der

dbb-Homepage (www.dbb.de) als Broschüre

unter dem Titel „Bürgerbefragung öffent-

licher Dienst. Einschätzungen, Erfahr-

ungen und Erwartungen“ veröffentlicht.

dbb-Homepage (www.dbb.de) als Brosch�re


75STEUER- UND GROLLBLATT BERLIN11/2007

Im Kalenderjahr 2006 wurde am Institut für Innenraum- und Umwelttoxikologie des Universitätsklinikums Gießen

eine Studie über Emissionen aus Laserdruckern und Fotokopierern im Auftrag des Bundesinstituts für Risikobewertung

(BfR) durchgeführt. Sie sollte unter anderem mögliche Hinweise auf Zusammenhänge zwischen den Emissionen aus

Laserdruckern und Fotokopierern und gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Beschäftigten im Büro ermitteln.

Der Abschlussbericht zur Pilotstudie wird gegen Ende des Jahres 2007 erwartet.

Pilotstudie über Ultrafeinstäube aus
Laserdruckern und Fotokopierern

Zwischen Januar und Oktober 2006 wurde

in 63 Büroräumen in Deutschland die

Raumluft gemessen und es wurden 69 der

dort arbeitenden Personen untersucht. Für

die meisten der gemessenen raumlufttech-

nischen und medizinischen Parameter sind

die Untersuchungsergebnisse unauffällig.

Das gilt für Temperatur und Luftfeuchte,

flüchtige organische Verbindungen, flüch-

tige organische Einzelstoffe und Schimmel-

pilzkonzentrationen ebenso wie für die al-

lergischen und entzündlichen Parameter der

Probanden. Der Anteil ärztlich nicht erklär-

barer körperlicher Beschwerden war bei den

untersuchten Personen aber höher als in

Vergleichsgruppen, und ein Teil der unter-

suchten Personen reagierte überempfind-

lich auf bronchiale Reize. Bei Inbetriebnah-

me der Geräte nahm die Belastung der

Büros mit Fein- und Ultrafeinstaub deut-

lich zu. Bei den gemessenen ultrafeinen

Teilchen handelt es sich aber offenbar ganz

überw iegend n ich t um Tonerpartikel.

Ob der Anstieg der Ultrafeinstäube in

den Büros gesundheitl iche Auswirkun-

gen haben könnte, lässt sich aus der Pi-

lotstudie nicht abschließend beurteilen.

Nach einer Empfehlung des Bundesinstituts

für Risikobewertung sollten Beschäftigte, die

mit Laserdruckern und Fotokopierern arbei-

ten, ihre individuelle Fein- und Feinststaub-

belastung reduzieren. Hinweise dazu hat

die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin in Dortmund veröffentlicht.

Das BfR hatte die Studie initiiert, nachdem

Ärzte gesundheitliche Beschwerden von Pa-

tienten gemeldet hatten, die diese auf die

Nutzung von Laserdruckern und Foto-

kopierern, überwiegend am Arbeitsplatz,

zurückführten. Bei den geschilderten Sym-

ptomen standen Bindehautreizungen, Be-

schwerden des Atemtraktes und Rachen-

schleimhautreizungen im Vordergrund. In

Abstimmung mit der Interessengemein-

schaft der Tonergeschädigten (ITG) wurde

das Institut für Innenraum- und Umwelt-

toxikologie an der Universität Gießen mit der

Studie beauftragt. Die humanmedizinischen

Untersuchungen führte Frau Professor

Caroline Herr am Institut für Hygiene und

Umweltmedizin der Universität Gießen durch.

Auf der Internetseite des BfR sind die Zwi-

schenergebnisse dargestellt. Die Endfassung

soll gegen Ende des Jahres vorliegen.

Die bisherigen Ergebnisse der Pilotstudie las-

sen sich wie fogt zusammenfassen:

• Die angewandten Methoden und das

Studiendesign scheinen bei einem aus-

reichend großen Probandenkollektiv ge-

eignet, die zu klärenden Fragen wissen-

schaftl ich fundiert zu beantworten.

• Mit der Inbetriebnahme von Laserdruk-

kern und Fotokopiergeräten steigt die

Konzentration feiner und feinster Parti-

kel in der Raumluft signifikant an. Die

Konzentration ultrafeiner Partikel fällt im

Druckbetrieb aber wieder ab. Bei diesen

Teilchen handelt es sich offenbar ganz

überwiegend nicht um Tonermaterial. Die

genaue Zusammensetzung der Partikel

ist noch nicht abschließend geklärt.

• Zwischen den Emissionen aus Büroma-

schinen und gesundheitlichen Beein-

trächtigungen von Büroangestellten las-

sen sich nur schwache Verbindungen

herstellen: Bei den untersuchten Per-

sonen  waren weder En tzündungs-

parameter noch Sensibilisierungsraten

gegenüber dem Bevölkerungsdurch-

schnitt erhöht. Die Untersuchten hatten

aber überdurchschnittlich oft Beschwer-

den, die dem „Sick-Building-Syndrom“

zu ge o r dn e t  w e r de n ,  w i e  e tw a

irritative Schleimhautbeschwerden.

Ob die Emissionen aus Büromaschinen ge-

sundheitliche Beschwerden verursachen

können, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt

nicht abschließend beurteilt werden. Das

BfR rät, Laserdrucker und Fotokopierer bei

häufigem Druckerbetrieb und dem Druck

vieler Seiten in separaten Räumen mit

gu ter  Lu f tz i r ku la t io n  zu  bet re ib en .

Betroffene Kolleginnen und Kollegen in

den Finanzämtern sollten die praktischen

Hinweise zur individuellen Vorsorge im

Faltblatt „Kopiergeräte und Drucker

im Büro“ der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin, Dortmund,

(http://www.baua.de) aufmerksam lesen.

- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

DSTG-Landeshauptvorstand
beschließt Seniorenbeirat

Die Mitglieder des DSTG-Landeshauptvorstands haben am 24. Oktober 2007 eine Vorlage über Regelungen für den

Seniorenbeirat einstimmig angenommen. Zur Unterstützung des Landesverbands Berlin betreut der Seniorenbeirat Pensionäre,

Rentner und Hinterbliebene des DSTG-Landesverbands. Darüber hinaus informiert der Seniorenbeirat über seine Arbeit

und veröffentlicht in Abstimmung mit der DSTG-Landesleitung Hinweise sozial- und berufsrechtlicher Art.

(http://www.baua.de) aufmerksam lesen.
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Zeigen Sie sich solidarisch - treten Sie in die Fachgewerkschaft ein!

Ausfüllen und bitte an die DSTG-Berlin senden:

Deutsche Steuer-Gew erkschaft

Landesverband Berlin

Motzstraße 32

FAX: 030 21473041

10777 Berlin

Ja, ich werde Mitglied und erkläre meinen Eintritt in die Deutsche Steuer-Gewerkshaft - LV Berlin - mit Wirkung vom  .................... 2008.

Name: .......................................................................... Vorname: ................................... Geburtsdatum: ......................

Anschrift: .........................................................................................................................................................................................................

Telefon  privat: .......................................................................... E-Mail  privat: .........................................................................................

Dienststelle: .......................................................................... Telefon dienstl.: .........................................................................................

Besoldungsgruppe: A  ..........   Vergütungsgruppe: BAT/-O  ................ teilzeitbeschäftigt: ............... % seit:     .......................................

Steueranwärter/in seit:   .............................. Finanzanwärter/in seit: ..............................

Hiermit ermächtige ich - jederzeit widerruflich - die Deutsche Steuer-Gewerkschaft - Landesverband  Berlin - die satzungsgemäßen Beiträge vierteljährlich

zum 15.02., 15.05. 15.08. und 15.11 jedes Jahres zu Lasten meines Kontos bei(m) ..........................................................................................

Bankleitzahl: .......................................................................     Kontonummer: ........................................................................................................

einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung zur Einlösung. Dadurch versursachte

Mehrkosten gehen zu meinen Lasten.Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der obigen Angaben.

................................... , den ............................ ........................................................

(Unterschrift)

DSTG-Mitgliederleistungen . . .
Bei spiel

Serviceleistungen der DSTG

„Beratung, Information und Hilfe“

Freizeit-Unfallversicherung mit Krankenhaustagegeld und Invaliditätsentschädigung

Rechtsschutz und Rechtsberatung

DSTG-Magazin mit DSTG- und dbb-Teil, Steuerwarte mit Fachaufsätzen

Fachliteratur „Die grüne Reihe“

Seminarveranstaltung zur polit ischen oder berufl ichen Bildung und Personalräteschulungen

Sportveranstaltungen

Die Entscheidung, Mitglied in der DSTG zu werden, bedeutet Bejahung des Solidaritätsgedankens und Investition für die

eigene Interessenvertretung!

- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung


